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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Staatsjubiläen

Im ganzen Land teilten am Nationalfeiertag 2019 die Bundesrätinnen und Bundesräte
der Bevölkerung ihre Gedanken zur Schweiz mit. Dabei wurden unter anderem der
Klimawandel, die EU oder die Schweizer Sprachenvielfalt angesprochen. 
Der Corriere del Ticino berichtete über Ignazio Cassis, der gleich alle vier
Sprachregionen besuchte. In L'Etivaz (VD), Krauchthal (BE) , Zuoz (GR) und Chiasso (TI)
sprach der Bundesrat über die äusseren und inneren Grenzen der Schweiz, welche
sowohl Herausforderung als auch Chance für das Land seien, da sie die Schweiz und
ihre Sprachregionen definierten. Er selbst beabsichtige als Bundesrat, diese zu stärken
und zu vereinen. 
Auch Guy Parmelin hielt einen «Marathon» mit gleich drei Reden, wie die Tribune de
Genève berichtete. In Weissenstein (SO), Rueyres und Étoy (VD) sprach er etwa über die
«symbiose entre l'Etat et le citoyen helvétique» und meinte, die Schweiz habe viel mehr
Potenzial, als dass sie «reale Probleme» habe.
Simonetta Sommaruga besuchte den Naturpark Gruyère Pays-d'Enhaut (FR), wo sie den
Klimawandel ansprach und sich, passend zur Lokation, mit Politikerinnen und Politikern
und anderen Parkbesuchern über die Biodiversität, alpine Landwirtschaftszonen oder
nachhaltige Forstwirtschaft austauschte.
«Unendlich dankbar» war laut dem Blick Ueli Maurer, der den Tag am Fête des
Vignerons in Vevey (VD) feierte. Dankbar sei er für das Land, welches das Resultat harter
Arbeit «Dutzender von Generationen» sei. Die heutige Schweiz verstehe er als deren
Erbschaft und noch immer gelte es, für «Freiheit und Unabhängigkeit» einzustehen.
Ähnlich wie Cassis unterstrich Alain Berset, dass die Einzigartigkeit der Schweiz in ihrer
Kultur- und Sprachenvielfalt liege. In Yverdon-les-Bains (VD) erwähnte er in seiner
Ansprache den Klimawandel, den Zugang zur medizinischen Grundversorgung oder die
Beziehungen zur EU und habe dabei laut der Zeitung «Le Temps» diesbezüglich die
Frage in den Raum gestellt :«[...] en faisons-nous assez»?
Ebenfalls vom Klimawandel und von dessen potenziellen Schäden und Folgen für die
Schweiz geprägt war die Rede von Viola Amherd in Münster (VS). Amherd erinnerte –
entsprechend ihrem Departement – daran, dass eine «funktionstüchtige Armee», der
Zivilschutz sowie der Zivildienst die Bevölkerung jederzeit beschützten und
unterstützten, auch im Falle von Naturkatastrophen.
In der Gemeinde Rorschach in ihrem Heimatkanton St. Gallen holte schliesslich Karin
Keller-Sutter in ihrer Ansprach zuerst bis ins Jahr 1291 aus und skizzierte die lange
Geschichte der Eidgenossenschaft, sprach dann aber auch über aktuelle Themen wie
die EU, die Digitalisierung oder steigende Krankenkassenkosten.

Auch auf der Rütliwiese (UR) wurde traditionellerweise gefeiert, allerdings ohne
Bundesrat, wie die Luzerner Zeitung berichtete: Dort übernahm die Urner
Regierungsrätin und ehemalige Bundesratskandidatin Heidi Z'graggen (UR, cvp) das
Zepter. Das Motto der diesjährigen Feier lautete «Milizarbeit als Engagement für die
Gesellschaft», entsprechend waren der SGV und der Schweizer Feuerwehrverband zu
Gast. Z'graggen ihrerseits sprach neben der Milizarbeit auch über die guten
Beziehungen zu Europa und betonte, dass die Schweiz eine verlässliche und geschätzte
Partnerin der EU sei. Auch den Föderalismus thematisierte sie: Dieser sei etwas, was sie
glücklich mache und sie als «Grundlage für den Erfolg unseres Landes» betrachte.
Als Abschluss der Feier auf dem Rütli schliesslich wurde die Nationalhymne vorgetragen
– mitsamt der viel diskutierten neuen Strophe, welche die Verwalterin des Rütlis, die
SGG, als offizielle Strophe in die Hymne aufnehmen möchte. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Nach einer Phase fast jährlicher Rücktritte aus dem Bundesrat zwischen 2005 und 2011
zeichnete sich das Bundesratskollegium seit der Wahl von Alain Berset 2011 durch eine
relativ lange Phase der Stabilität aus. Zwar trat dann auf die Wahlen 2015 Eveline
Widmer-Schlumpf zurück, die im Vergleich wenigen Wechsel regten
Pressevertreterinnen und -vertreter aber zu zahlreichen Spekulationen an. Gerüchte
über Rückritte und mögliche Nachfolger betrafen insbesondere Doris Leuthard und
Johann Schneider-Ammann. Wie nachhaltig solche Spekulationen sind, lässt sich an
einer nicht abschliessenden kleinen Retrospektive für das Jahr 2016 aufzeigen: 
Bei der Nomination von Walter Thurnherr zum Bundeskanzler wurde bereits 2015
gemutmasst, dass Doris Leuthard bald zurücktreten werde, weil sie mit Thurnherr einen
engen Mitarbeiter ziehen lasse. Als mögliche Nachfolger der amtsältesten Magistratin
wurden der damalige CVP-Präsident Christoph Darbellay sowie Filippo Lombardi und
Pirmin Bischof gehandelt. Vor der Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative ortete
die Sonntagszeitung im Oktober 2016 Fehltritte bei der Energieministerin, die darauf
hindeuteten, dass sie wohl bald ihren Rücktritt ankündigen werde. Ende 2016
spekulierte der Sonntags-Blick über einen Rücktritt der Aargauerin nach ihrem zweiten
Präsidialjahr 2017. Als Nachfolger brachte das Sonntagsblatt neben Konrad Graber und
Gerhard Pfister auch Bundekanzler Thurnherr ins Gespräch.  
Ein Insider gab im nachrichtenarmen Sommer 2016 mehreren Westschweizer Medien zu
Protokoll, dass Johann Schneider-Ammann bald zurücktreten werde. Der Berner sei
amtsmüde und mehrere dynamischere potenzielle Nachfolger stünden bereit. Genannt
wurden etwa Karin Keller-Sutter, Andrea Caroni, Martin Schmid oder Ruedi Noser. Auch
die Zeitung Blick stimmte im September 2016 in diesen Chor mit ein und sprach von
einem lethargischen Magistraten, der innerlich bereits gekündigt habe. Freilich stellte
sich einige Tage darauf heraus, dass der Berner unter einer gebrochenen Rippe zu
leiden hatte und deshalb etwas müde war. Der Sitz des Berner FDP-Bundesrats kam
dann mit dem im Oktober lauter werdenden Anspruch der Ostschweiz auf einen
Bundesratssitz zumindest medial ins Wackeln. Als Ostschweizer Vertretung kämen laut
St. Galler Tagblatt eigentlich nur Karin Keller-Sutter oder Martin Schmid, beide von der
FDP, in Frage. Dies setzte freilich einen Rücktritt von Schneider-Ammann voraus. Auch
die BaZ sprach im November von sich mehrenden Gerüchten eines baldigen Rücktritts
– es sei nicht unwahrscheinlich, dass Schneider-Ammann auf das Ende seines
Präsidialjahres 2016 noch seinen Austritt aus der Landesregierung bekannt geben
werde. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN

Das Bundesratsfoto 2017 ist in schwarz-weiss und im Hochformat gehalten. In Form
einer Pyramide sind die Köpfe der Magistratinnen und Magistraten sowie des
Bundeskanzlers abgebildet. Doris Leuthard, die als Bundespräsidentin die Komposition
des Bildes mitbestimmt, überragt dabei neben Alain Berset, dem Vizepräsidenten, die
auf der mittleren Ebene des Bildes angeordneten Didier Burkhalter, Ueli Maurer und
Simonetta Sommaruga und die zuunterst erscheinenden Walter Thurnherr, Guy
Parmelin und Johann Schneider-Ammann. Im unteren Fünftel des Bildes sind zudem
die Silhouetten der acht Personen abgebildet. Beat Mumenthaler, der Fotograph, wollte
laut eigener Aussage die einzelnen Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen. Das
Bundesratsfoto 2017 wurde in einer Auflage von 55'000 Exemplaren gedruckt.
Die Medien machen sich jeweils einen Sport daraus, das Bild zu kommentieren. So
kritisierte etwa der „Sonntag“ die Aussage Mumenthalers, weil sich die Persönlichkeiten
in der Exekutive ja eigentlich im Interesse des Ganzen zurückstellen müssten. Die
„Sonntags-Zeitung“ kommentierte das Bild als „exemplarisch für die Landesregierung:
Harmonisch, aber farblos“. Im „Sonntagsblick“ wurde ein Vergleich mit einem
Plattencover der englischen Musikgruppe Queen von 1974 gezogen und die „NZZ“
machte in einer Online-Kolumne gar „etwas Mafiöses“ aus. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.01.2017
MARC BÜHLMANN

Mit ihrer breit diskutierten Aussage kurz vor der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III (USR III), entfachte die ehemalige Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf eine interessante Diskussion darüber, ob sich Alt-Bundesrätinnen
und -Bundesräte in die aktuelle politische Debatte einmischen dürfen oder nicht. In
der Tat bestehen keine Regeln zum Verhalten ehemaliger Regierungsmitglieder. Im
Aide-Mémoire ist einzig festgehalten, dass auf eine Ämterübernahme verzichtet werden
soll, wenn die neue Tätigkeit zu Interessenkonflikten mit der früheren
Regierungstätigkeit führen könnte. Einen Maulkorb müssen sich ehemalige

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.01.2017
MARC BÜHLMANN
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Magistratinnen und Magistraten aber zumindest aus juristischer Perspektive keinen
umlegen. Die Aussage der ehemaligen BDP-Bundesrätin wurde denn auch insbesondere
von den bürgerlichen Befürwortern der USR III eher aus moralischer Perspektive
kritisiert – so bezeichnete etwa Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in einem Interview mit der
LZ das Vorgehen Widmer-Schlumpfs als „Schuss in den Rücken“ von Ueli Maurer, dem
Nachfolger im EFD und Verantwortlichen für die USR-Vorlage. 
Freilich mischten und mischen sich ehemalige Landesmütter und -väter immer wieder
in politische Auseinandersetzungen ein. In den Medien wurde etwa Otto Stich erwähnt,
der immer wieder für Kommentare zu haben gewesen sei. Nicht weniger als elf
ehemalige Regierungsmitglieder hatten sich gegen die Durchsetzungsinitiative
ausgesprochen. Alt-Bundesrat Christoph Blocher lässt die Schweiz allwöchentlich auf
seinem privaten TV-Sender wissen, was seine Meinung zu verschiedensten Bereichen
ist. Je nach Thema meldeten sich auch schon Ruth Dreifuss oder Micheline Calmy-Rey
zu Wort. Pascal Couchepin nimmt insbesondere bezüglich der Politik im Kanton Wallis
in der Regel auch kein Blatt vor den Mund. Und auch Arnold Koller (Aus der Werkstatt
eines Bundesrates) oder Kaspar Villiger (Die Durcheinanderwelt) machten mit
Buchbeiträgen auf ihre Lösungsvorschläge aufmerksam. 4

Wie schmal der Grad zwischen öffentlichem Interesse und dem Schutz der
Persönlichkeit ist, zeigt sich jeweils dann, wenn Medien über das Privatleben von
Politikerinnen und Politikern berichten. Im Fall der Verurteilung eines Sohnes von
Bundesrat Ueli Maurer wurde in den Medien allerdings nicht nur öffentliches Interesse
reklamiert, sondern auch darauf hingewiesen, dass gerade bei Vertretern der SVP, die
gegen die «Kuscheljustiz» und für «Strafverschärfungen» weible, besonders genau
hingeschaut werden müsse. Das öffentliche Interesse wurde  auch damit begründet,
dass in diesem Fall die judikative Unabhängigkeit bewiesen werden müsse. 
Was war geschehen? Ende 2017 machte der «Zürcher Oberländer» publik, dass einer
der Söhne von Ueli Maurer vor Gericht erscheinen müsse, weil er zwei Jahre zuvor unter
Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht habe. Die Sonntagszeitung nahm den Fall
auf und vermutete, dass es noch weitere Delikte geben müsse, die dem Sohn
angekreidet würden – die Anklageschrift werde allerdings nicht zugänglich gemacht,
erklärte die Zeitung. Mehr noch, die Verteidigung habe beantragt, den Prozess unter
Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, um die Persönlichkeit des Mandanten zu
schützen. Der Entscheid vom Bezirksgericht Hinwil, die Medien, nicht aber die
Öffentlichkeit zum abgekürzten Prozess zuzulassen, wurde vom Anwalt von Maurers
Sohn zwar weitergezogen, vom Obergericht und schliesslich vom Bundesgericht Ende
Mai 2018 aber bestätigt. Gerade wenn der Sohn eines Bundesrats vor Gericht stehe,
bestehe ein gewichtiges öffentliches Interesse. Als Beschuldigter habe der Angeklagte
die mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen psychischen Belastungen
hinzunehmen. Dem Persönlichkeitsschutz solle aber Rechnung getragen werden, indem
die Veröffentlichung von Vorname, Alter, Wohnort und Fotos verboten würden – so das
Urteil des letztinstanzlichen Gerichts.
Mitte Oktober 2018 fand schliesslich der Prozess statt und die Medien erhielten erst
dann die Anklageschrift. Neben dem Autounfall wurde der Sohn von Ueli Maurer wegen
Raub und versuchter Erpressung – Maurers Sohn hatte zusammen mit einem Kollegen
einen Mann ausgeraubt –, Sachbeschädigung, versuchter Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte, mehrfacher Beschimpfung und Hinderung einer Amtshandlung
– bei seiner Verhaftung soll sich der junge Mann widersetzt haben – zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Während der Befragung gab der junge Mann
bekannt, stark unter dem Druck gelitten zu haben, der mit der schweizweiten
Prominenz seines Vaters einhergehe. Er sei oft fertig gemacht und beleidigt worden.
Weil die Anklage medial ausgeschlachtet worden sei, habe er zudem seine Arbeitsstelle
verloren und die damit zusammenhängende Weiterbildung abbrechen müssen. 
Die Medien kommentierten den Fall unterschiedlich. Während in der Weltwoche
(7.12.17) von «Schmuddelpresse und Sippenhaft» die Rede war, beleuchtete die BaZ
(23.5.18) das Schicksal der Kinder von Bundesräten. Sie müssten sich erklären, obwohl
sie es nicht wollten, oder wollten sich erklären, weil sie glaubten, es tun zu müssen. In
seiner Kolumne in der Weltwoche (25.10.18) lobte Peter Bodenmann (VS, sp) die Justiz,
die hart geblieben sei, fragte aber rhetorisch, wie die Volkspartei wohl reagiert hätte,
wenn «Maurer Junior» Kosovo-Albaner gewesen und der beraubte Mann der ehemalige
SVP-Nationalrat Hans Fehr gewesen wäre. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.10.2018
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Im Konkordanzsystem Schweiz mangelt es – anders etwa als in einem System mit einem
Präsidenten – an Köpfen, mit denen man aufgrund der zunehmenden Personalisierung
Medienberichte besser verkaufen kann. Es verwundert deshalb nicht, dass sich die
Medien für einzelne Exekutivmitglieder interessieren sowie gerne und häufig auch
Spekulationen über Rücktritte und mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger
amtierender Bundesrätinnen und Bundesräte anstellen. Dies taten sie auch bereits
kurz nach der Wahl des neuen Bundesrates Cassis: Schliesslich ist nach der Wahl auch
für das Regierungskollegium immer auch vor der Wahl. 
In der Tat hatte Doris Leuthard ja bereits im Sommer 2017 ihren Rücktritt auf
spätestens Ende der Legislatur im Herbst 2019 angekündigt. Dies war eine Steilvorlage
für die Medien, die insbesondere den Umstand thematisierten, dass mit dem Rücktritt
der Aargauerin nur noch eine Frau, nämlich Simonetta Sommaruga, in der Regierung
sässe und die CVP deshalb gut daran täte, Frauen als mögliche Kandidatinnen
aufzubauen – häufig genannt wurden die Ambitionen von Viola Amherd (cvp, VS).
Freilich standen bei den Christdemokraten auch einige Männer in den Startlöchern: In
den Medien kursierten insbesondere die Namen von Parteipräsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG), der Ständeräte Konrad Graber (cvp, LU) und Pirmin Bischof (cvp, SO), aber
auch Benedikt Würth (SG, cvp), Regierungsrat des Kantons St. Gallen, und
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden als Kandidaten gehandelt. Der Bundeskanzler
winkte jedoch relativ rasch ab und auch Parteipräsident Pfister zog sich mit dem
Argument zurück, einen Austausch im Präsidium kurz vor den Wahlen vermeiden zu
wollen. Auch Konrad Graber nahm sich mit seiner Ende August gemachten
Ankündigung, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr antreten zu wollen, aus
dem Rennen.  
Ende April 2018 gab dann auch Johann Schneider-Ammann bekannt, dass er keine
weitere Legislatur mehr anstrebe. Neben der Forderung, dass auch die FDP nun ein
Frauenticket aufstellen müsse, wurde mit der Ankündigung des Berner Magistraten auch
die Diskussion um einen konzertierten Doppel- (zusammen mit Leuthard) oder gar
Dreierrücktritt (zusammen mit Ueli Maurer) angestossen. Das Parlament müsse eine
möglichst grosse Auswahl haben, damit eine genügend grosse Frauenvertretung
gesichert sei, lautete der Tenor in den Medien. Auch das Kandidatenkarussell für die
Nachfolge des Berner Magistraten begann sich rasch zu drehen. Neben Karin Keller-
Sutter (fdp, SG), die bei der Wahl Schneider-Ammanns 2010 noch unterlegen war,
brachten die Medien Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ), die Ständeräte Andrea
Caroni (fdp, AR), Martin Schmid (fdp, GR) und Ruedi Noser (fdp, ZH) sowie Nationalrat
Beat Walti (fdp, ZH) ins Spiel. Auch beim Freisinn zogen sich einige potenzielle Papabili
allerdings bereits vor dem definitiven Rücktritt Schneider-Ammans zurück. So gab Petra
Gössi etwa zu Protokoll, ihrer Partei eine Kandidatur nicht zumuten zu wollen. Mit dem
Namen Keller-Sutter wurde in den Medien häufig auch der Anspruch der Zentral- und
Ostschweiz auf einen Bundesratssitz zur Sprache gebracht. 
Rücktrittspotenzial sahen die Medien schliesslich auch bei Ueli Maurer, bei dem sie
vermuteten, dass er mit 67 Jahren und nach zehn Jahren im Amt bald genug haben
könnte. Von verschiedener Seite wurde Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) als
mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht, die in mehreren Interviews ihre Bereitschaft
signalisierte. Hierfür kam aber wenig später ein Dementi von der SVP-Spitze – Vater
Christoph Blocher gab zu Protokoll, dass er seine Tochter nicht in das «Gefängnis»
Landesregierung stecken wolle. Maurer selber gab in einem Interview zu Protokoll, dass
er auf das Ende einer Legislatur zurücktreten werde – ob 2023, 2027 oder 2031 sei
noch offen. 
Ein vorläufiges Ende nahm zumindest ein Teil der Spekulationen Mitte September, als
sowohl Johann Schneider-Ammann als auch Doris Leuthard ihren Rücktritt auf Ende
2018 bekannt gaben. In der Tat gilt die Herbstsession ein Jahr vor den Wahlen als
idealer Zeitpunkt für einen Rücktritt vor Ende einer Legislatur, weil so Ersatzwahlen
noch vor Ende eines Jahres stattfinden können. Rücktritte in einem Wahljahr selber
gelten eher als unschicklich. Freilich war laut Aussage von Doris Leuthard der
Doppelrücktritt vorher nicht abgesprochen worden; Schneider-Ammann habe immer
davon gesprochen, erst auf Ende Legislatur 2019 zurückzutreten. In den Medien wurde
das Vorpreschen des FDP-Bundesrats – er hatte seinen Rücktritt zwei Tage vor Doris
Leuthard der Presse verkündet – als geplanter Mediencoup gewertet. 6
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Bundespräsident Ueli Maurer, dem als amtierendem oberstem Regierungschef auch die
Aufgabe zukam, das Bundesratsfoto 2019 zu entwerfen, gab sieben Mediamatik-
Lehrlingen im BIT die Aufgabe, ein Sujet zu entwerfen. Einzige Vorgabe war, dass das
Foto mit einem Smartphone aufgenommen werden soll. Entstanden ist ein Bild, das die
drei Bundesrätinnen, die vier Bundesräte und den Bundeskanzler vor einem schwarzen
Hintergrund zeigt. Dieser wird durchbrochen von einer durchgehenden weissen Linie –
«façon La Linea», wie sie Le Temps (3.1.19) in Anlehnung an die bekannte
Zeichentrickfigur des Cartoonisten Osvaldo Cavandoli beschrieb –, die typische
Schweizer Symbole nachzeichnet (Matterhorn, Bundeshaus, Fondue, Kuh,
Armeemesser, etc.). Links und rechts der Exekutivmitglieder stehen zwei Scheinwerfer,
die Richtung Betrachter zeigen. Ueli Maurer hält in der Mitte des Bildes ein Smartphone
und scheint ein Foto der im Vordergrund erahnbaren und von den Scheinwerfern
beleuchteten jungen Menschen zu schiessen. «Perspektivenwechsel» nannten die
Lernenden das Bild: Der Bundesrat fotografiere Bürgerinnen und Bürger, sein Fokus
liege damit auf dem Volk, erklärte der Bundesrat in der Medienmitteilung. 
Die Medien sparten nicht mit Kritik und politischer Interpretation. Der BaZ (2.1.19) war
der Graben zwischen Regierung und Bevölkerung zu markant,  Le Temps (3.1.19)
kritisierte die eher düsteren Farben und der Blick (3.1.19) hoffte, dass Ueli Maurer ein
Licht aufgehe. Kritik löste das Bild auch unter professionellen Fotografen aus. Man
kriege den Eindruck, dass ein Foto ganz einfach mit einem Telefon geschossen werden
könne und die fotografische Arbeit nicht honoriert werde. Man hätte es zudem
begrüsst, wenn Lehrlinge aus der Fotografiebranche beauftragt worden wären, gab Luca
Delachaux, Präsident der Vereinigung der Schweizer Berufsfotografen in der Tribune de
Genève zu Protokoll (5.1.19). 7
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Der medial breit begleitete, traditionelle Jahresausflug der Regierung vor der
Sommerpause, etwas despektierlich auch «Bundesrats-Reisli» (Tages-Anzeiger, Blick)
oder «Bundesrats-Schulreise» (Obwaldner Zeitung) genannt, führte die amtierenden
Bundesrätinnen und Bundesräte 2019 in die Kantone Uri, Schwyz und Nidwalden.
Tradition wäre eigentlich, dass der Heimatkanton des amtierenden Bundespräsidenten
– 2019 war dies der Zürcher Ueli Maurer – besucht wird. Da Maurer bereits zum zweiten
Mal Präsident war und die Bundesratsersatzwahlen Ende 2018 für einige Diskussionen
über bisher bundesratslose Kantone gesorgt hatten, entschied sich der Finanzminister
für einen Besuch der drei Urkantone, die neben Schaffhausen noch nie eine Vertretung
in der Landesregierung stellen konnten. 
Die Reise startete im Bundesbriefmuseum – laut Ueli Maurer dem Ort, der «die Wurzeln
der Geschichte der Eidgenossenschaft» beherberge – und mit einem anschliessenden
Apéro mit der Bevölkerung in Schwyz (SZ), gefolgt von einer Schifffahrt mit dem Ziel
Altdorf (UR). Nach einer Übernachtung in Andermatt (UR) fand ein weiterer Kontakt mit
der Bevölkerung in Stans (NW) statt. 
In der Zeitung Blick zeigte sich Ignazio Cassis erfreut über den Ausflug, der «fast wie
eine Gruppentherapie» sei und die Exekutive zusammenschweisse. Und auch der
Reiseführer Ueli Maurer gab zu Protokoll, dass es gut tue, «mit den Leuten zu
plaudern». Simonetta Sommaruga hob hervor, dass es schön sei, dass man
untereinander auch mal über etwas anderes als Politik reden könne. Neo-Magistratin
Viola Amherd freute sich ob der Tipps der Bürgerinnen und Bürger für die
Regierungsarbeit. Die Stimmung wurde in Stans einzig durch einen Protest von
Mitarbeitenden der Pilatus Flugzeugwerke getrübt, die den Entscheid des EDA zur
Einstellung der Tätigkeiten von Pilatus in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen
Emiraten kritisierten. 
Die während der Reise sichtbare Harmonie im Gremium sei nicht gespielt, wagten viele
Medien zu kommentieren. Die «frostige Atmosphäre» und die «grosse Blockade» seien
in der Tat mehr Diskussion und Kompromisssuche gewichen – so die Basler Zeitung. Sie
schrieb dies den beiden neuen Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd
zu. Vor allem Keller-Sutter suche Lösungen nach rechts und nach links, was zu einer
neuen Dynamisierung führe. Dies gefalle allerdings der SVP nicht: Die Mehrheiten
hätten sich noch mehr nach links verschoben, kritisierte etwa Thomas Aeschi (svp, ZG)
in der gleichen Zeitung. 8
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Eine «schöne Schweizer Politgeschichte» erzählte im September 2019 die NZZ. Diese
zeige, dass Bundesbern nicht einfach zerstritten sei, sondern dass sich «Politikerinnen
und Politiker unterschiedlicher Lager auch menschlich gut verstünden» – so dann das
Urteil der Aargauer Zeitung im Jahresrückblick. Die Episode verrate viel über den
Betrieb in Bern, begann die NZZ ihre Geschichte: Bei einem Nachtessen nach einer
WAK-Sitzung in Solothurn erzählte Christian Levrat (sp, FR), dass er am nächsten Tag
nicht zur Maturafeier seiner Tochter fahre, da er in der Kommission die Position der SP
im Versicherungsvertragsgesetz vertreten müsse. Dass der politische Kampf vorgehe,
sei mit der Tochter abgesprochen. Konrad Graber (cvp, LU), der in der Nähe von
Christian Levrat sass, redete dem Sozialdemokraten ins Gewissen: So einen wichtigen
Anlass dürfe er nicht verpassen. Weil der SP-Präsident aber so kurzfristig keinen Ersatz
fand, schlug ihm der CVP-Politiker vor, in der Kommission sozusagen für Levrat und
immer gleich zu stimmen, wie das zweite SP-Mitglied in der WAK, Roberto Zanetti (sp,
SO). Levrat nahm das Angebot an, fand dann aber seinen Autoschlüssel nicht, was
Finanzminister Ueli Maurer auf den Plan rief, der ebenfalls anwesend war, um über die
Vorlage zu diskutieren. Flugs bot der SVP-Magistrat seine Bundesratslimousine samt
Chauffeur an: «Und so kommt es, dass der oberste Sozialdemokrat in der Limousine
des einstigen SVP-Präsidenten nach Bulle chauffiert wird und dort pünktlich eintrifft»,
bilanzierte die NZZ. In der Zwischenzeit war der Autoschlüssel Levrats gefunden
worden, worauf sich erneut Ueli Maurer anbot, tags darauf seiner Limousine
hinterherzufahren und das Auto von Levrat nach Bern zu fahren. Laut NZZ habe
Roberto Zanetti seinem Parteikollegen in der Folge eine SMS geschickt: Graber habe
stets korrekt gestimmt, Levrat solle aber in Zukunft sein Auto aufräumen. Man wisse nie,
ob nicht der Bundespräsident damit im Land herumfahren müsse. 9
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Die Regierung stand zwar während der Covid-19-Pandemie sozusagen an der Front,
schien aber lange Zeit vom Virus verschont zu bleiben – nicht aber von der
entsprechenden medialen Neugierde. Schon bei der ersten Welle im März 2020 hatte
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga den Medien versichert, die Regierung halte
sich streng an die Hygieneempfehlungen und Abstandsregeln. Mitte Oktober 2020
musste sich Guy Parmelin in Quarantäne begeben, weil eine Person aus der Verwaltung
mit ihm Kontakt gehabt hatte, die positiv auf Corona getestet worden war. Parmelin sei
aber negativ getestet worden und habe telefonisch an der Bundesratssitzung
teilgenommen, so die Auskunft seines Departements. Ein weiteres Mal musste der
Wirtschaftsminister Ende 2020 in Quarantäne, weil er sich in Grossbritannien mit der
britischen Handelsministerin getroffen hatte und sich aus dem Vereinigten Königreich
einreisende Personen vorsorglich in Quarantäne begeben mussten. 

Ebenfalls Ende Jahr wurde bekannt, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte mit
gutem Beispiel vorangehen und sich impfen lassen wollten. Prompt wurde dies dann
Mitte Januar 2021 von den Medien als «Vorzugsbehandlung» kritisiert. Eigentlich sei
einzig Ueli Maurer, mit seinen 70 Jahren einer Risikogruppe angehörend, berechtigt
gewesen, eine der damals noch knappen Impfdosen in Anspruch zu nehmen, so der
Blick, der auch zu berichten wusste, dass sich Guy Parmelin, Alain Berset, Ignazio Cassis
und Karin Keller-Sutter bereits «heimlich», also ohne die Medien darüber zu
informieren und ohne einer Risikogruppe anzugehören, geimpft hätten.

Ueli Maurer sorgte dann im Februar 2021 für Schlagzeilen, weil er auf eine zweite Dosis
verzichten wollte und dies öffentlich bekannt gab. Er sei so zäh, dass «bereits die erste
Impfung schon fast zu viel» gewesen sei. Im Mai gab Simonetta Sommaruga bekannt, die
erste Dosis erhalten zu haben. Sie habe Wert darauf gelegt, dass zuerst die
Risikogruppen eine Impfung erhielten, gab sie den Medien zu Protokoll. Die
Sonntagszeitung sah in der Impfung Sommarugas ein «Signal an eher impfkritische
Kreise», weil der Bundesrätin «aus ihrer Zeit als Konsumentenschützerin eine gewisse
Impfskepsis nachgesagt» worden sei. Es dürften nun alle Regierungsmitglieder geimpft
sein, zitierte die Sonntagszeitung «unbestätigte Informationen». Während andere
Staatschefs ihre Booster-Impfung inszenierten, mache die Schweizer Regierung «ein
kleineres Staatsgeheimnis daraus, wer die dritte Impfung erhalten ha[be]», so die
Aargauer Zeitung. Auf Anfrage der Zeitung gab Regierungssprecher André Simonazzi
zwar keine individuellen Impftermine bekannt – man wolle neuerliche mediale
Spekulationen vermeiden –, informierte jedoch, dass bis zum 17. Dezember 2021 alle
Regierungsmitglieder zum dritten Mal geimpft worden seien. 

Der erste Bundesrat, der sich mit Covid ansteckte, war schliesslich Bundespräsident
Ignazio Cassis Mitte Februar 2022, just nach seiner Ankündigung, dass die Covid-19-
Massnahmen aufgehoben seien. Er weise zwar keine Symptome auf, sei aber positiv
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getestet worden und arbeite im Homeoffice, schrieb der Blick. Da die Quarantäne für
Kontaktpersonen aufgehoben worden war, traf sich das restliche Gremium trotzdem zu
Bundesratssitzungen. Die Anfrage des Blicks, ob sich die anderen sechs Magistratinnen
und Magistraten getestet hätten, wurde nicht beantwortet. Die Regierung habe stets
alle Vorschriften befolgt. In der Folge wurden Alain Berset (9. März 2022), Guy Parmelin
(12. März) und auch Simonetta Sommaruga (22. April) positiv getestet. Sie nahmen
jeweils von ihrem Homeoffice aus an den Regierungssitzungen teil. Den Medien war
dies in Anbetracht der abgeflauten Virulenz des Themas jeweils aber höchstens noch
Randnotizen wert. 10

Am 1. Dezember 2020 feierte Ueli Maurer seinen 70. Geburtstag, was in den Medien
unterschiedliches Echo auslöste. Er sei zwar mit Abstand das älteste
Regierungsmitglied, müsse aber – ziehe man den Vergleich mit dem amerikanischen
Präsidenten Jo Biden (78 Jahre) – noch lange nicht an Rücktritt denken, gratulierte etwa
die Aargauer Zeitung. In der Tat war verschiedentlich spekuliert worden, dass der
Finanzminister wohl bald demissionieren werde. In den Medien wurde zudem die
Historie bemüht: Maurer ist seit 1848 erst der zehnte Magistrat, der im Amt 70 Jahre
oder älter wird. Seit Einführung der Zauberformel 1959 wurde mit Ausnahme Maurers
gar kein Bundesratsmitglied im Amt älter als 70 Jahre. Dies war im 19. Jahrhundert
deshalb noch häufiger der Fall, weil die meisten Bundesräte lange in ihrem Amt
geblieben waren. Den Altersrekord hält Adolf Deucher (fdp), der 1912 mit 81 im Amt
verstorben war.
In den Medien zu schreiben gab auch die Gratulationsaktion im Nationalrat:
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus allen Fraktionen sangen mit Ballonen in
der Hand «Happy Birthday». Dies löste in den sozialen Medien einen Sturm der
Entrüstung aus, weil die Singenden und einige der Gratulantinnen und Gratulanten
nicht wie vorgeschrieben Masken trugen und das BAG als Massnahme zur Eindämmung
der Covid-19-Pandemie kurz zuvor empfohlen hatte, sogar in der Familie keine
Weihnachtslieder zu singen, weil Aerosole den Virus verbreiten würden. Der Blick
appellierte – wie der Bundesrat seit Monaten schon – an die Eigenverantwortung, die er
hier allerdings vermisste: «Die parlamentarische Immunität schützt vor vielem, nicht
aber vor einer Ansteckung.» Auch der Tages-Anzeiger forderte, dass «sich ein bisschen
zusammenreissen» insbesondere von Parlamentsmitgliedern nicht zu viel verlangt sei. 11
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2021 oblag die Aufgabe der Inszenierung des Bundesratsfotos dem amtierenden
Bundespräsidenten Guy Parmelin. Vor dem mittels Drohne von schräg oben
fotografierten Bundeshaus – der Fotograf Markus A. Jegerlehner habe dafür im Mai
2020 eine Sonderbewilligung erhalten, so die bundesrätliche Medienmitteilung zum
Bild – stehen die sieben Bundesratsmitglieder zusammen mit dem Bundeskanzler
Covid-19-bedingt in einer Fotomontage in einer Reihe gruppiert. Die ungewohnte
Perspektive solle helfen «in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam und
unvoreingenommen scheinbar Unverrückbares neu zu betrachten [... und so] einen
konkreten Beitrag zum Zusammenhalt unseres Landes» zu leisten, so die Botschaft des
Bundespräsidenten zum Foto. 

Die «sich längst zu einer eigenen polit-journalistischen Disziplin» entwickelnde mediale
Analyse des Bildes – so der Sonntags-Blick – brachte das Bild mit Aktualität und
unterschiedlichen Stimmungslagen in Verbindung. Ebendieser Sonntags-Blick meinte
etwa, dass das «brav per Computer zusammengeklebte Grüppchen» symbolhaft für die
momentane Lage sei: «Irgendwie gut gemeint, aber halt doch nicht überzeugend».
Zumindest rufe das Werk in Erinnerung, dass es einst eine Zeit gegeben habe, als
lediglich der Umstand diskutiert worden sei, dass ein Bild schief sei, und es keine
anderen Probleme gegeben habe. Die Sonntagszeitung interpretierte das Lachen im
Gesicht des Bundespräsidenten in der Mitte damit, dass er zweimal eine Corona-
Quarantäne überstanden habe; Alain Berset stehe wohl deshalb in der zweiten Reihe,
weil er in letzter Zeit aufgrund von Covid-19 sehr oft zuvorderst gestanden habe. Und
Ueli Maurer gelinge wohl «als Einzigem nicht einmal der Anflug eines Lächelns», weil er
die anstehenden Milliarden-Ausgaben vor Augen habe. Die Weltwoche fühlte sich gar an
«Sowjetzeiten» erinnert. Auch hier sei «manipuliert, montiert und retuschiert»
worden. Das fröhliche Lachen sei heuchlerisch und damit werde nicht Optimismus
verbreitet, sondern man fühle sich vom Bundesrat ausgelacht. «Man denkt spontan: Ja,
diese sieben haben gut lachen, es kann ihnen nicht viel passieren. Während wir...».
Einzig Bundesrat Ueli Maurer habe sich dem verwehrt und «wie ein trotziges Kind [...]
bewusst nicht gelacht». Wie in Sowjetzeiten gelte aber: «Mächtige, die meinen, sie
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könnten mit gekünsteltem Lachen beim Volk Optimismus und Glaubwürdigkeit
verbreiten, irren sich». 12

Regierungspolitik

Neben der mittlerweile traditionellen Bundesratsreise nutzt die Landesregierung mit
der sogenannten Bundesratssitzung extra muros eine weitere Möglichkeit, sich mit der
Bevölkerung zu treffen. 2019 zog es den Bundesrat hierfür nach Zürich, wo er sich mit
dem Zürcher Regierungsrat und mit der Bevölkerung im Innenhof des Landesmuseums
traf. Rund 150 Personen nutzten die Gelegenheit, sich mit den Magistratinnen und
Magistraten zu treffen. «C’est là que nous rencontrons nos chefs et vérifions s’ils sont
contents de nous», gab Bundespräsident Ueli Maurer in der Zeitung Le Temps zu
Protokoll. Es gehöre wohl tatsächlich zu den Eigenarten und zu den Stärken der
Schweizer Demokratie, dass die Landesregierung in corpore mit dem Zug in eine Stadt
fahre, um dort ausserordentlich zu tagen und sich mit der Bevölkerung auszutauschen.
Dies sei in keinem anderen Land ohne bewaffnete Sicherheitstruppen,
Metalldetektoren oder Gepäckdurchleuchtung vorstellbar, befand etwa der Tags-
Anzeiger. 13
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Organisation der Bundesrechtspflege

Das Bundesgericht geriet im Jahr 2020 in die Kritik. Dafür verantwortlich waren drei
miteinander verknüpfte Ereignisse, die in den Fokus der Medien gerieten: Die
Untersuchung des Bundesstrafgerichtes durch eine Kommission des Bundesgerichtes,
das Verhalten verschiedener Personen bei dieser Untersuchung – insbesondere
Gerichtspräsident Ulrich Meyer geriet stark in die Kritik – und die zunehmende
Personalisierung und Politisierung der eidgenössischen Gerichte. 

Das Bundesgericht fungiert als Oberaufsicht über das Bundesstrafgericht und hatte die
dortigen Vorkommnisse zu untersuchen. Der Untersuchungskommission gehörten der
Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (sp), die Vizepräsidentin Martha Niquille (cvp)
sowie Bundesrichter Yves Donzallaz (svp) an. Dieses Gremium sollte mit Hilfe von
Befragungen abklären, ob die in einigen Medien erhobenen Vorwürfe gegen das
Bundesstrafgericht (die Rede war von Spesenexzessen, Mobbing und Sexismus)
zutreffen. 

Weil während einer Einvernehmenspause das Aufnahmegerät nicht abgeschaltet war
und die daraus resultierende Aufnahme der TV-Sendung «Rundschau» zugespielt
wurde, wurde Mitte Juni publik, dass sich Ulrich Meyer beleidigend und sexistisch über
eine Bundesstrafrichterin geäussert hatte. Meyer entschuldigte sich unverzüglich bei
der betreffenden Richterin und räumte seinen Fehler öffentlich ein. Die Entgleisung
wurde freilich zum gefundenen Fressen für die Medien, die einen «Sittenzerfall auch
bei Bundesrichtern» (Aargauer Zeitung) konstatierten. Vor allem die CH Media-Gruppe
schoss sich in der Folge auf den Bundesgerichtspräsidenten ein, der «entgleist» und
«sexistisch gescheitert» sei. Die Aargauer Zeitung berichtete über Politikerinnen und
Politiker, die den Rücktritt Meyers forderten, da er seine Glaubwürdigkeit verloren
habe. Die Zeitung warf der SP, der Meyer angehört, vor, in Zeiten von «#MeToo» wohl
dessen Rücktritt gefordert zu haben, wenn Meyer nicht in ihrer Partei wäre. Auch in der
Sonntagszeitung wurde die «Richteraffäre» breit diskutiert. Verschiedene
Parlamentsmitglieder distanzierten sich zwar von Meyers Aussagen, bezeichneten die
Rücktrittsforderungen aber als übertrieben. Meyers Verhalten sei kein Grund für ein
Amtsenthebungsverfahren, gab etwa GK-Präsident Andrea Caroni (fdp, AR) der
Sonntagszeitung zu Protokoll. Die NZZ sprach von «atmosphärische Störungen» an den
eidgenössischen Gerichten. Die Weltwoche hielt Meyer zugute, dass er während seiner
Präsidentschaft versucht habe, das Betriebsklima zu verbessern. Zwischen «Kollegialität
und Beziehungskorruption» liege aber nur ein schmaler Grat. «Vielleicht ist es heilsam,
wenn man sich wieder einmal vor Augen führt, dass Richter nicht die Heiligen sind, als
die sie sich gerne inszenieren, sondern Menschen mit Unzulänglichkeiten und
gelegentlich auch niederen Instinkten», schloss die Weltwoche – ohne jedoch darauf zu
verzichten, eine alte Geschichte auszugraben, bei der Meyer einer Geliebten angeblich
bei einem Vermögensdelikt geholfen haben soll. 

Im Sommer machte Meyer publik, dass er Ende 2020, also am Schluss seiner Amtszeit
als Gerichtspräsident, zurücktreten werde. Bundesrichter dürfen bis zu ihrem 68
Lebensjahr im Amt bleiben. Meyer hätte also noch ein weiteres Jahr als Bundesrichter
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amten dürfen, entschied sich aber gegen diese Option. Die Aargauer Zeitung urteilte,
dass er den Zeitpunkt für einen ehrenvollen Abgang verpasst habe, und brachte gleich
ein neues «Problem» ins Rollen. Die Vizepräsidentin und designierte Präsidentin
Martha Niquille (cvp) stehe nämlich vor einem Problem, weil sie den «problematischen
Untersuchungsbericht» zum Bundesstrafgericht mitverfasst habe. In der Tat wurde
dann die Wahl des Bundesgerichtspräsidiums in der Wintersession 2020 von
unschönen Tönen begleitet. Dennoch wurde Martha Niquille zur ersten
Bundesgerichtspräsidentin gewählt.

Im Herbst machte die Aargauer Zeitung schliesslich publik, dass die
Bundesstrafrichterin, gegen die sich Meyer sexistisch geäussert hatte, eine Strafanzeige
wegen Verleumdung gegen drei Bundesrichter eingereicht habe: gegen Ulrich Meyer,
gegen den sie auch wegen Nötigung klagte, gegen Martha Niquille und gegen Yves
Donzallaz, der im Rahmen der Bestätigungswahlen für das Bundesgericht ebenfalls in
die Schlagzeilen geraten war, weil ihn die SVP nicht mehr wählen wollte. 

Aufgrund dieser Ereignisse erwuchs der Judikative nicht nur medialer, sondern auch
immer stärker politischer Druck. Die zunehmende Personalisierung der Gerichte
verstärkte die Tendenz, die bisher eigentlich eher apolitischen Wahlen von
Richterinnen und Richtern zu politisieren. Insbesondere die SVP gelangte mit Kritik an
individuellen Richterinnen und Richtern im Vorfeld von Bestätigungswahlen vermehrt
an die Medien. Allerdings trug sie damit auch dazu bei, dass breit über die
Unabhängigkeit der Judikative diskutiert wurde. Vor allem die Frage, ob und wie stark
die Parteizugehörigkeit von Richterinnen und Richtern eine Rolle spielt und spielen
darf, wurde in zahlreichen Zeitungskommentaren virulent erörtert. Darüber hinaus und
damit eng verbunden wird interessant sein zu beobachten, wie sich all diese Ereignisse
auf die Justiz-Initiative auswirken werden. In der Aargauer Zeitung wurden die
«Justizskandale» als «beste politische Steilpässe» für die Initiative bezeichnet. Auch
aufgrund der Vorkommnisse in der Bundesanwaltschaft könnten in Zukunft also einige
Justizreformen anstehen. 14

Volksrechte

Auch 2017 fanden sich in den Medien einige Überlegungen zum Funktionieren der
Demokratie im Allgemeinen und der direkten Demokratie im Besonderen: Ist die
(direkte) Demokratie in Gefahr? Wie sollen Volksinitiativen umgesetzt werden? Wer darf
sich in Abstimmungskämpfe einmischen? Macht die direkte Demokratie eine
Verschnaufpause?

Nahrung für diese Überlegungen gab unter anderem der Amtsantritt des neuen
amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Herrschte auf der einen Seite Angst, dass
der neue Präsident in einer politischen Krise gefährlich werden könnte, wurde auf der
anderen Seite Zuversicht geäussert, dass die Demokratie auch «Stürme» aushalte
(Aargauer Zeitung). Dies zeige nicht zuletzt auch die über 180-jährige Erfolgsgeschichte
der Schweiz. Zwar gebe es auch hier Fragen, die in Krisensituationen – hervorgehoben
wurde insbesondere die Zuwanderung – in direktdemokratischen Abstimmungen nicht
immer allen gefallen würden. Dies sei aber vielmehr ein Zeichen der «Lebhaftigkeit»
und nicht des Endes der Demokratie. 

Ganz andere Töne schlug Christoph Blocher bei seiner traditionellen Albisgüetli-Rede
an. Es finde eine «Entmachtung der Bürger» statt: Die «Unwissenden, die
Modernisierungsverlierer, die Unanständigen, die Stillosen, die Populisten, die
Nationalkonservativen und natürlich die SVP» stünden einer politischen Elite
gegenüber, die aus Intellektuellen und «Volksverächtern» bestünde, die nicht nur die
Volksrechte einschränken wollten, sondern auch immer mehr Geld aus der Bevölkerung
pressten. Widerstand sei zwingend. Auch die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative wurde von SVP-nahen Kreisen immer wieder kritisiert
und als «Verfassungsbruch» bezeichnet. Die direkte Demokratie sei in Gefahr, gab etwa
ein Komitee als Begründung für das letztlich gescheiterte Referendum gegen die
Umsetzung des SVP-Begehrens an. 

Dass die Umsetzung von angenommenen Initiativen schwierig ist, zeigte sich auch bei
der sogenannten Pädophileninitiative. Mehrere Stimmen wurden laut, die forderten,
dass die Initiative nicht gesetzlich konkretisiert werden solle, sondern – wie dies schon
bei der Minarettinitiative der Fall gewesen war – lediglich der Verfassungstext als
Grundlage für eine direkte Anwendung bzw. eine juristische Auslegung herangezogen
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werden solle. Damit würde man auch der «zunehmenden Tendenz von grund- und
völkerrechtswidrigen Volksinitiativen Einhalt [...] gebieten» begründete etwa Daniel
Jositsch (sp, ZH) diesen Vorschlag. Volksinitiativen würden trotz Bedenken zur
Umsetzbarkeit angenommen – Hans Rentsch bezeichnete dies in der Weltwoche als
«expressive voting», also als symbolischen und emotionalen statt sachlichen
Abstimmungsentscheid. Das bringe das Parlament in ein Dilemma, befand auch Beat
Vonlanthen (cvp, FR): Wenn es den Spielraum ausnutze und die extremsten
Forderungen eines Volksbegehren einschränke um sie grund- und
menschenrechtskonform umzusetzen, werde ihm nachher Verfassungsbruch
vorgeworfen. 

Im Rahmen der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III wurde die Frage
diskutiert, wer in Abstimmungskämpfen Empfehlungen abgeben darf. Mehrere
kantonale Finanzdirektoren warben in einem Inserat für ein Ja zur Steuerreform. Die
Frage, ob sich die Kantone an der Finanzierung dieser Inserate beteiligten, wurde zwar
abschlägig beantwortet, trotzdem sei es heikel, dass sich amtliche Stellen in
Abstimmungskämpfe einmischten, kritisierte etwa der Tages-Anzeiger. Es wurde dabei
auch auf ein Bundesgerichtsurteil verwiesen, das die Stellungnahme von Ostschweizer
Regierungsräten zum Nachrichtendienstgesetz gerügt hatte. 
Das Nein zur USR III wurde teilweise auch unter dem Aspekt einer Korrekturwirkung der
direkten Demokratie diskutiert. Der Entscheid sei als Kurskorrektur eines Projektes
einer rechtsbürgerlichen Mehrheit aus SVP und FDP im Nationalrat zu verstehen. Die
direkte Demokratie habe «das Misstrauen quasi im Blut», interpretierte etwa der
Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Blick den Abstimmungsausgang. 

Eben diese direkte Demokratie «halte Winterschlaf», bilanzierte die Solothurner
Zeitung mit Blick auf den Umstand, dass im Jahr 2017 über keine einzige Volksinitiative
abgestimmt wurde und sogar der Abstimmungstermin Ende Jahr entfiel. Dies sei wohl
aber nur eine Verschnaufpause, befänden sich doch eine Reihe neuer Volksbegehren in
der Pipeline. Nicht weniger als fünf neue Anliegen wurden im Herbst – wohl auch im
Hinblick auf die Wahlen 2019 – lanciert. Dass die Initiative zur «arme électorale» werde,
wie die Tribune de Genève titelte, sei zu verhindern, zum Beispiel durch Erhöhung der
Unterschriftenzahl, gab Yannick Buttet (cvp, VS) im gleichen Blatt zu Protokoll. Experten
gaben allerdings zu bedenken, dass wohl vor allem kleine und finanzschwache
Organisationen unter einer solchen Änderung der Spielregeln zu leiden hätten. 
Zu den potenziellen künftigen Abstimmungsvorlagen wird vermutlich auch ein
Referendum über die Armeeflugzeugbeschaffung gehören. Armeeminister Guy Parmelin
hatte nämlich beschlossen, den Planungsbeschluss dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. Damit begebe sich der SVP-Bundesrat auf demokratisches Neuland,
urteilte der Tages-Anzeiger. Es handle sich hier quasi um die Einführung eines
Finanzreferendums auf nationaler Ebene.  
Bereits ihren Schatten voraus warf die Selbstbestimmungsinitiative der SVP, die den
Vorrang des Landesrechts in der Verfassung verankern will und 2018 in den Räten
debattiert werden wird. Was geschehen soll, wenn eine Volksinitiative angenommen
wird, die gegen Völkerrecht oder bestehende Verträge verstösst, sei in der Tat nicht
geregelt aber im Rahmen der Überlegungen zu Ungültigkeitsgründen von Volksinitiativen
schon virulent diskutiert worden, fand Andrea Caroni (fdp, AR). 15

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Am 25. September 2020, und damit nur wenige Tage vor der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative, veröffentlichte das SRF einen Brief der Sozialpartner an den
Bundesrat aus dem August 2020 und bezeichnete das Rahmenabkommen als «klinisch
tot». In besagtem Brief hielten der SAV, der SGV, der SGB und TravailSuisse die
Ergebnisse ihrer Aussprache zum Rahmenabkommen fest. Die Sozialpartner machten
deutlich, dass das Rahmenabkommen in der gegenwärtigen Form nicht unterzeichnet
werden solle und brachten zahlreiche Änderungsforderungen zum Ausdruck. Unter
anderem verlangten sie die Gewährleistung des autonomen Lohnschutzes (inkl.
Kautionen) und einen Teilausschluss der Unionsbürgerrichtlinie, um den Bezug von
Sozialleistungen durch arbeitslose EU-Bürger und -Bürgerinnen zu verhindern. SGV,
SGB und TravailSuisse riefen den Bundesrat dazu auf, ein Rahmenabkommen mit einem
bilateralen Streitschlichtungsmechanismus und dem Ausschluss der vitalen Interessen –
also Lohnschutz, Teile der Unionsbürgerrichtlinie und Staatsbeihilfen – zu entwickeln.
Nur der SAV zeigte sich mit der Logik des vorliegenden Entwurfs einverstanden und
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forderte einzig eine weitergehende völkerrechtliche Absicherung im Bereich der
flankierenden Massnahmen. Gemäss Angaben aller Beteiligten hätte die Stellungnahme
der Sozialpartner erst nach erfolgter Volksabstimmung bekannt gegeben werden sollen,
berichtete der Tages-Anzeiger. Wenige Stunden nach Veröffentlichung des Briefs
kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter an, dass man die
Wettbewerbsbedingungen im EU-Markt von nun an besser durchsetzen werde, auch für
jene die sich der Union annähern möchten. Die Sonntagszeitung sah in dieser
Formulierung eine klare Drohung an die Schweiz und befürchtete, dass die EU die
bestehenden Verträge nicht mehr aktualisieren würde, sofern die Schweiz das
Rahmenabkommen nicht endlich abschliesse. SGB-Chef Maillard, der den Brief
mitunterzeichnet hatte, betonte in einem Interview mit der WOZ, dass der vorliegende
Vertragstext bei der Bevölkerung gegen die Gewerkschaften, das Gewerbe, grosse Teile
der CVP, viele Kantone und ehemalige Bundesräte kaum eine Chance hätte. Bei einer
Abstimmung würde sich nur die SVP profilieren, der man damit ein Geschenk machen
würde. Maillard zeigte sich einer Alternativlösung gegenüber offen, bei der sich die
Schweiz mittels einer erhöhten finanziellen Beteiligung am EU-Haushalt mehr Zeit für
die Verhandlungen erkaufen würde. Ähnliche Vorschläge hatten zuvor auch Alt-
Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) und SP-
Präsident Cédric Wermuth (sp, AG) gemacht.
Hans Hess, Präsident von Swissmem, äusserte in einem NZZ-Interview die Meinung,
dass der Bundesrat das Rahmenabkommen ohne Zustimmung der Gewerkschaften
verabschieden solle, da nur das Volk ein Vetorecht habe und alle Interessengruppen
angehört worden seien. Für Hess wäre es undemokratisch, wenn man dem Volk keine
Chance gäbe, über das Abkommen abzustimmen, nur weil die Gewerkschaften an ihren
«harten Positionen» festhielten. Der Widerstand der Sozialpartner führte in den Tagen
danach auch zu neu entfachter Kritik vonseiten der Parteien. So betonten Petra Gössi
(fdp, SZ), Cédric Wermuth und Pirmin Bischof (cvp, SO) gegenüber der NZZ allesamt,
dass der Ball nun beim Bundesrat liege. Alle drei erwarteten jedoch «substanzielle
inhaltliche Verbesserungen», die über Präzisierungen und unverbindliche
Absichtserklärungen hinausgingen. CVP-Ständerat Bischof forderte Verbesserungen in
den souveränitätspolitischen Fragen wie der dynamischen Rechtsübernahme und der
Rolle des EuGH bei der Streitbeilegung, da diese mit dem direktdemokratischen und
föderalistischen System der Schweiz schwer zu vereinbaren seien. Damit stünden die
Chancen auf einen erfolgreichen Vertragsabschluss schlecht, so die NZZ, denn der
Bundesrat habe die Teile des Abkommens, die sich auf Souveränitätsfragen bezogen,
bereits akzeptiert. Wenn die Schweiz auch diesbezüglich Nachverhandlungen fordern
würde, stiesse das bei der EU kaum auf Verständnis. 16

Zwischenstaatliche Beziehungen

Vom 26. bis zum 29. Oktober 2019 besuchte Bundespräsident Ueli Maurer in Begleitung
einer Finanzdelegation die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien,
die beiden wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der Golfregion. Damit holte der
Bundespräsident den bereits für 2018 angesetzten, aber aufgrund des Mordes am
saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi verschobenen Besuch nach. Das
Verhältnis zwischen der Schweiz und Saudi-Arabien sei in jüngerer Vergangenheit
zudem auch wegen der Affäre um die Pilatus Flugzeugwerke belastet, analysierte der
Tages-Anzeiger.
Ziele des Besuchs waren unter anderem die Weiterentwicklung der bilateralen
Beziehungen und die Umsetzung verschiedener wirtschaftlicher und steuerlicher
Abkommen mit den beiden Staaten. Auch Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der
Demokratie und der Menschenrechte standen gemäss offizieller Medienmitteilung auf
dem Programm. Auf seiner Reise machte Maurer zuerst in den VAE halt, wo er
gemeinsam mit seiner Delegation an einem finanzpolitischen Dialog zur Stärkung der
bilateralen Wirtschaftsbeziehungen teilnahm. Symbolisch setzte er zudem den ersten
Spatenstich auf dem Gelände der Expo 2020, womit er den Baubeginn des umstrittenen
Schweizer Pavillons einläutete. Am 28. Oktober folgte die Teilnahme an der «Future
Investment Initiative», einem Investorengipfel in Riad (Saudi-Arabien). Auch ein
Empfang beim saudischen König Salman bin Abd al-Aziz Al Saud und Prinz Mohammed
bin Salman war Teil des offiziellen Besuchs. 
Der Besuch zog sowohl in der Schweiz wie auch international Kritik auf sich.
Parlamentarierinnen und Parlamentarier von links bis weit ins bürgerliche Lager
kritisierten die Reise Maurers. Für Unmut sorgte vor allem, dass die Reise erst einen Tag
im Voraus angekündigt worden war. Für Sibel Arslan (basta, BS) war eine derartige
«Nacht-und-Nebel-Aktion» nicht akzeptabel. Auch weitere Mitglieder der APK-NR
hinterfragten die Motivation und Umstände des Staatsbesuchs. Für den Tages-Anzeiger
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ging es Maurer «offensichtlich um die Interessen des Wirtschafts- und Finanzplatzes
Schweiz», da Schweizer Banken je nach Schätzungen bis zu 300 Mrd. Dollar an
saudischem Vermögen verwalteten. Darauf deute auch die Zusammensetzung der
Delegation hin, zu der neben dem Präsidenten der Schweizerischen Bankiervereinigung
auch Vertreter von UBS und CS gehörten. Der Blick warf der Schweizer Delegation
hingegen vor, sich für die PR-Offensive zur Rehabilitierung des saudischen Kronprinzen
Mohammed bin Salman, der für den Mord an Kashoggi mitverantwortlich gemacht
wurde, instrumentalisieren zu lassen. 17

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Alors que les prévisions économiques s'assombrissaient dès janvier 2020, la crise du
Covid-19 a véritablement déferlé sur l'économie helvétique au mois de mars 2020. Les
mesures de confinement imposées par le Conseil fédéral ont mis en difficulté de
nombreuses PME helvétiques avec le tarissement des sources de revenu mais le
maintien de nombreux coûts fixes. Si les charges salariales ont été majoritairement
prises en charge par le chômage partiel, d'autres coûts fixes ou encore l'accumulation
des factures ont plongé les PME dans la crise. Pour faire face à cette situation inédite,
le Conseil fédéral, en collaboration avec la Banque nationale suisse (BNS), l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), la Délégation des finances des
chambres fédérales et les banques, a mis en place des crédit-relais cautionnés par la
Confédération et rapidement accessibles. Une enveloppe initiale de CHF 20 milliards
avait été prévue. Néanmoins, la demande de crédit-relais a littéralement explosé, ce
qui a forcé le Conseil fédéral a doublé l'enveloppe pour atteindre un montant de CHF
40 milliards.
Ces crédit-relais sont destinés aux entreprises avec un chiffre d'affaire annuel inférieur
à CHF 500 millions. Le montant total obtenu par les entreprises peut atteindre jusqu'à
10 pour cent de leur chiffre d'affaire. Ces crédits sont cautionnés à 100 pour cent par la
Confédération avec un taux d'intérêt nul jusqu'à CHF 500'000, et cautionné à 85 pour
cent par la Confédération avec un taux d'intérêt de 0.5 pour cent pour les crédits d'un
montant supérieur. 
Puis, dans un deuxième temps, le Conseil fédéral a débloqué CHF 100 millions pour les
start-ups helvétiques. En effet, les crédit-relais n'étaient pas adapté à la réalité des
start-ups qui n'ont, bien souvent, pas encore de chiffre d'affaire. Ce montant de CHF
100 millions engage la participation des cantons qui doivent, non seulement
sélectionner les start-ups prometteuses en fonction du tissu économique local, mais
aussi compléter d'un tiers la garantie fédérale. 

Ces crédit-relais ont mis en ébullition l'économie helvétique. Si dans un premier
temps, la majorité de experts ont salué la rapidité, la flexibilité et le format des crédit-
relais, plusieurs critiques sont tombées dans un deuxième temps. Premièrement,
plusieurs experts ont pointé du doigts les risques d'endettement massif de l'économie
helvétique alors que l'économie mondiale se dirige vers une récession. Certaines voix
ont même préconisé que ces crédit-relais soient accordés à fonds perdu.
Deuxièmement, certains experts ont relevé le caractère potentiellement «pervers» de
ces crédit-relais. En effet, le taux d'intérêt de 0 pour cent n'est effectif que jusqu'en
mars 2021, selon l'ordonnance. Il pourrait ensuite être réévalué. Troisièmement, le
risque d'abus a été au centre des discussions. L'utilisation des crédit-relais pour
éponger une dette existante ou pour acheter du matériel est, selon certains experts,
possible étant donné l'absence de surveillance. Ueli Maurer, conseiller fédéral en
charge du Département des finances (DFF), a précisé que des contrôles seraient
effectués pour éviter les abus et que les banques ont connaissance de la situation
économique de leurs clients ce qui leur permet d'anticiper le risque d'abus. 18
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Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Le Conseil fédéral a répété sa volonté de positionner la Suisse comme centre mondial
de la finance durable. Dans cette optique, Ueli Maurer (DFF) a présenté 13 pistes. Il a
cité par exemple une amélioration de la transparence pour lutter contre
l'écoblanchiment d'argent, une meilleure évaluation du prix des risques ou encore une
collaboration internationale. Par contre, aucune mesure contraignante n'a été
présentée. D'un côté, l'Association suisse des banquiers (ASB) a salué le non-
interventionisme étatique au profit d'une allocation optimale du capital financier. D'un
autre côté, les milieux écologiques, et notamment les Verts, ont pointé du doigt la
naïveté du Conseil fédéral. Adèle Thorens (verts, VD) a indiqué que sans objectifs
contraignants, une simple responsabilisation des acteurs ne serait pas suffisante pour
respecter l'Accord de Paris. 19
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Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Während die Medien die Massnahmen des Bundesrates im Rahmen der Corona-Krise
grösstenteils befürwortend aufnahmen, zeigten sie sich über deren Auswirkungen auf
die Bundesfinanzen besorgt. Letztere wurden ausgabenseitig durch die riesigen
Hilfspakete des Bundes, insbesondere im Rahmen der Kurzarbeit und EO, belastet. Im
März und April 2020 beantragte der Bundesrat dem Parlament in zwei Nachmeldungen
zum ersten Nachtragskredit CHF 15.3 Mrd., davon CHF 6 Mrd. für die ALV, sowie 41.9
Mrd. als Verpflichtungskredit für die Corona-Soforthilfe für Unternehmen, die jedoch
nur anfallen würden, wenn die Bürgschaften gezogen würden. Im zweiten
Nachtragskredit im Mai  2020 kamen noch einmal CHF 14.9 Mrd., davon ALV-Kosten von
CHF 14.2 Mrd., hinzu. Insgesamt beantragte der Bundesrat damit CHF 31.2 Mrd. als
Corona-bedingte Nachtragskredite, alleine CHF 20.2 Mrd. davon für die ALV. Bei den
Krediten rechnete Finanzminister Maurer gemäss Medienberichten überdies mit
Kreditausfällen von 10 Prozent. 
Doch nicht nur ausgabenseitig, auch einnahmeseitig wurden aufgrund der Wirkung des
Lockdowns auf die Wirtschaft, die Löhne und den Konsum und die daraus folgende
Reduktion der Steuereinnahmen hohe Ausfälle erwartet. So war zu diesem Zeitpunkt
noch unklar, wie stark das BIP aufgrund der Stilllegung eines Viertels (gemäss Bund)
oder gar eines Drittels (gemäss Gewerbeverband) der Schweizer Volkswirtschaft
während der ausserordentlichen Lage einbrechen würde. Ein Wirtschaftseinbruch um 6
bis 7 Prozent beispielsweise führe über eine Reduktion des Konsums zu einem
Mehrwertsteuerausfall von CHF 1.5 bis 2 Mrd., berechnete beispielsweise die NZZ. Die
steigende Arbeitslosigkeit sowie die Lohnreduktion durch Kurzarbeit (bei der nur 80
Prozent des Lohns ausbezahlt werden) führten zu einer Reduktion der Erträge der
Einkommenssteuer. Auch die Möglichkeit, Steuerzahlungen im Jahr 2020 zinslos
aufzuschieben, führe in diesem Jahr zu Steuerausfällen, die jedoch im Folgejahr wieder
kompensiert würden. Tiefere Gewinne und Konkurse von Unternehmen würden
überdies die Unternehmenssteuern senken. Insgesamt sei mit Steuerausfällen von CHF
6 bis 8 Mrd. zu rechnen, prognostizierte die FK-NR.
Im April 2020 erwartete Finanzminister Maurer fürs Jahr 2020 folglich insgesamt ein
Defizit von CHF 30 bis 40 Mrd., während sich die Gesamtleistung des Bundes im
Rahmen der Corona-Krise, also unter anderem mögliche Ausfälle bei den Bürgschaften,
die erst über die nächsten Jahre anfallen werden, eingeschlossen, gar auf CHF 70 bis
CHF 80 Mrd. belaufen könnte – sie entspräche damit ungefähr den Bundesausgaben
eines Jahres.  

Insbesondere zu Beginn der Krise stellten sich die Medien die Frage, ob sich die
Schweiz solche Kosten überhaupt leisten könne – und stellten zumindest teilweise
beruhigt fest, dass die Situation für die Schweiz einiges besser sei als für andere
Staaten. Seit 2003 seien die Bruttoschulden der Schweiz von CHF 124 Mrd. auf CHF 96
Mrd. gesunken, berichteten sie etwa. Ende 2019 lagen die Bruttoschulden bei 14
Prozent des BIP, die Verschuldungsquote des Staatssektors lag bei 27 Prozent (gemäss
EU-Definition), was deutlich unter dem Durchschnitt des Euro-Raumes (86%) sowie der
sogenannten Sorgenschwelle (zwischen 60-90%) liege. Die Kreditwürdigkeit der
Schweiz sei somit auch bei einem Anstieg der Schulden zum Beispiel über CHF 20 Mrd.
noch gewährleistet, insbesondere weil bei der Kreditvergabe neben den Staatsschulden
auch die wirtschaftliche Dynamik und die Qualität der Institutionen berücksichtigt
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würden und weil auch alle übrigen Staaten in der Zwischenzeit zusätzliche Schulden
gemacht hätten. Auch die Tatsache, dass die Bruttoschulden Ende 2020 vermutlich
höher zu liegen kommen werden als auf ihrem Höhepunkt im Jahr 2002, sei angesichts
der Tatsache, dass die Schweizer Wirtschaftsleistung 2019 ebenfalls um 50 Prozent
höher gelegen sei als noch 2002, zu relativieren, betonte etwa die NZZ. Wie hoch die
Bruttoschulden in den nächsten Jahren tatsächlich liegen würden, war unklar.
Spekuliert wurde, dass sie in den nächsten zwei Jahren um 5 bis 10 Prozentpunkte
steigen könnten. Ende September 2020 rechnete das EFD mit einem Defizit im
Staatssektor von 3.7 Prozent des BIP, gegenüber einer Überschussquote 2018 von 1.3
Prozent. 

Etwas Licht warf insbesondere die NZZ, gestützt auf eine Medienmitteilung der EFV,
auch auf die Frage, woher der Bund kurzfristig das Geld für die hohen Ausgaben
erhalte. Laut Eigenangaben verfüge der Bund über Liquidität von CHF 20 Mrd., das
restliche Kapital nehme er am Geld- und Kapitalmarkt über Anleihen auf. Obwohl die
Bundestresorie im Rahmen des Schuldenabbaus der Schweiz in den letzten 15 Jahren
auch ihre Marktschulden abgebaut und das Emissionsvolumen am Geld- und
Kapitalmarkt reduziert habe, habe sie weiterhin regelmässig neue Titel auf den
Geldmarkt gebracht sowie neue Anleihen platziert oder bestehende aufgestockt. Im
Rahmen der Pandemie habe die Bundestresorie nun ihre Emission von kurzfristigen
Geldmarktpapieren von CHF 6 Mrd. auf CHF 12 Mrd. erhöht, aber das geplante
Emissionsvolumen über CHF 2.5 Mrd. gleichbelassen. Zudem habe sie einen Teil der
kurzfristigen Schulden in langfristige umgewandelt, erklärte die NZZ, und verkaufe noch
nicht platzierte Eigentranchen. Damit steigere die Bundestresorie nach vielen Jahren
erstmals wieder das Emissionsvolumen der sogenannten «Eidgenossen», den
Bundesanleihen der Eidgenossenschaft. Diese gehörten zu den teuersten Obligationen
der internationalen Kapitalmärkte. Unklar sei nun jedoch, ob die vielen
Staatsobligationen, die auch andere Staaten emittierten, die Zinsen steigen liessen oder
ob diese weiterhin tief blieben. Für die Eidgenossen sei dies bisher kein Problem
gewesen: Obwohl ihr Zins Ende März und im April 2020 deutlich angestiegen war (auf
-0.2%), blieb er auch auf dem Höhepunkt der Krise deutlich unter 0 Prozent und habe
sich bis im Juni bei -0.5 Prozent eingependelt. Somit müsse die Schweiz für ihre neuen
Schulden keine Zinsen bezahlen, sondern erhalte für ihre Neuverschuldung gar Geld.

Zu Beginn der Krise wurde zudem insbesondere die Rolle der Schuldenbremse
diskutiert. Zuerst stand die Frage im Raum, ob sie eine schnelle und grosszügige Hilfe
verhindere. Die Medien waren sich jedoch einig, dass die Schuldenbremse flexibel
genug ausgestaltet sei, so dass der Bundesrat in seinen ausserordentlichen Ausgaben
kaum eingeschränkt sei. Vielmehr sei es eben gerade der Schuldenbremse zu
verdanken, dass der Bund nun über genügend Spielraum verfüge, um die hohen
Corona-Kosten zu stemmen, war mehrheitlich der Tenor in der Presse – im Hinblick auf
Bemühungen zur Einschränkung der Schuldenbremse teilweise leicht schadenfroh.
Die Schuldenbremse verlangt, dass der Bund konjunkturbereinigt nicht mehr ausgibt,
als er einnimmt. Läuft die Konjunktur schlecht, darf er ein gewisses Defizit machen;
läuft sie gut, muss er einen Überschuss erzielen, um die Vorgaben der Schuldenbremse
erfüllen zu können. Erzielt er ein strukturelles, also konjunkturbereinigtes Defizit,
werden die Schulden auf das Ausgleichskonto gebucht und müssen in den Folgejahren
abgebaut werden. Im Jahr 2020 wird gemäss Medien wegen dem Konjunktureinbruch
voraussichtlich ein ordentliches strukturelles Defizit von CHF 4 Mrd. bis CHF 5 Mrd.
möglich sein, 2021 eines von CHF 3 Mrd. bis CHF 3.5 Mrd. Ausserordentliche Gewinne
sowie Defizite werden auf das sogenannte Amortisationskonto gebucht. Dieses darf
durch ein qualifiziertes Mehr im Parlament überzogen werden, die Defizite müssen
jedoch innerhalb von sechs Jahren abgebaut werden. «In besonderen Fällen» hat das
Parlament jedoch die Möglichkeit, diese Frist zu verlängern. Ende 2019 befanden sich
auf dem Amortisationskonto CHF 3.4 Mrd. 
Dass die Schweiz 2020 ein Defizit machen wird, stand ob der grossen Hilfspakete des
Bundesrates ausser Frage. Diskutiert wurde in den Medien aber die Frage, wie dieses
Defizit verbucht und anschliessend abgebaut werden soll – zwei Fragen, die eng
zusammenhängen, da die Verbuchungsart auch über die Dauer des Abbaus entscheidet.
Sollten die ausserordentlichen Corona-Ausgaben auf das Amortisationskonto der
Schuldenbremse gebucht werden, wie es die Regelungen zur Schuldenbremse vorsehen
und zwei Motionen Juillard (cvp, JU; Mo. 20.3285) und der Mitte-Fraktion (Mo. 20.3300)
verlangten, oder sollten sie an der Schuldenbremse vorbeigeschleust werden, wie eine
19-zu-5-Mehrheit der FK-NR (Mo. 20.3470) forderte? Den Grund für den Erfolg
letzteren Vorschlags sah die NZZ darin, dass verschiedene, bürgerliche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Klientel schützen wollten. So seien zwei
Drittel der Bundesausgaben gebunden und könnten folglich nicht frei gekürzt werden.

01.01.65 - 01.01.21 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kürzungen wären somit nur in gewissen Bereichen, unter anderem bei der Armee,
Bildung und Forschung, Bundespersonal, Entwicklungshilfe und Landwirtschaft möglich.
Die Befürwortenden einer Umgehung der Schuldenbremse seien daher versucht, diese
Bereiche zu schützen; darauf deute auch hin, dass der Vorschlag der Kommission
ursprünglich vom ehemaligen Direktor des Bauernverbandes, Jacques Bourgeois (fdp,
FR), eingereicht worden sei. «Die Hochschulen, die Bauern oder das Bundespersonal
sind nicht schuld an der Corona-Krise, es ist unfair, wenn sie die Folgen alleine
ausbaden müssen», habe Bourgeois gemäss NZZ denn auch betont. 
Unklar war hingegen, ob eine Verbuchung der Ausgaben als Schulden und eben nicht
auf dem Amortisationskonto verfassungskonform wäre. Die Bundesverfassung hält fest,
dass «der Bund […] seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht [hält]».
Im Jahr 2001 habe die EFV gemäss NZZ vor der Abstimmung zur Schuldenbremse jedoch
in einem Dokument erklärt, dass das Parlament durch die Bewilligung hoher
Sonderausgaben die Kompensationspflicht umgehen könne. Andererseits hatte der
Bundesrat 2008 im Rahmen der Beratung der Ergänzungsregel der Schuldenbremse
betont, dass auch der ausserordentliche Haushalt ausgeglichen sein müsse. Somit war
unklar, ob zur Umsetzung der Motion der FK-NR eine Verfassungsänderung nötig wäre
oder nicht. In den Medien, insbesondere in der NZZ, warnten hingegen zahlreiche
Stimmen vor diesem «Sündenfall» (Peter A. Fischer, NZZ; David Vonplon, NZZ) und der
Schaffung eines Präjudiz: Noch einmal wurde betont, dass die Schuldenbremse der
Grund dafür sei, dass man überhaupt den aktuellen finanzpolitischen Spielraum habe,
sie dürfe nicht umgangen werden. 
Einig war man sich mehrheitlich, dass eine Kompensation in den nächsten sechs
Jahren, wie es die aktuelle Regelung bei einer Buchung auf das Amortisationskonto
verlangen würde, kaum möglich wäre. Dazu müsste der Bund bei einem Defizit von CHF
30 Mrd. bis CHF 40 Mrd. jährlich CHF 5.5 Mrd. Gewinn machen, was gemäss Christoph
Schaltegger, Wirtschaftswissenschaftler der Universität Luzern, ob des grossen Anteils
gebundener Ausgaben kaum möglich sei. Stattdessen wurde darüber diskutiert, ob die
Schulden innert 10, 20 oder 30 Jahren oder gar ohne Zielvorgabe zurückgezahlt werden
sollen. Die SP schlug vor, die Schulden vorerst gar nicht, sondern langfristig über den
normalen Überschuss von durchschnittlich CHF 700 bis 800 Mio. pro Jahr abzubauen.
Für den Schuldenabbau von CHF 30 Mrd. würde der Bund so jedoch über 40 Jahre
benötigen, was viele Kommentierende als zu lange Frist erachteten, weil der Bund auch
zukünftig ein Finanzpolster für Krisen brauche. Die Expertengruppe «Wirtschaft» des
Bundes schwächte diese Kritik gemäss Tages-Anzeiger jedoch ab: Zwar sei die Frist zum
Schuldenabbau von sechs Jahren in der Schuldenbremse ursprünglich so festgelegt
worden, weil ein Konjunkturzyklus sechs Jahre betrage. Da die Corona-Krise aber keine
gewöhnliche Rezession darstelle, habe man diesbezüglich einen längeren Zeithorizont.
Ein Schuldenabbau über 30 Jahre sei vertretbar, zumal die Zinsen sehr tief seien. Dabei
zogen die Medien auch Vergleiche zu den Nachbarländern: Deutschland zum Beispiel
habe vor der Krise eine Staatsverschuldung von 70 Prozent gehabt – also noch einiges
höher, als die für die Schweiz nach Corona zu erwartende Staatsverschuldung –, habe
die Krise finanziell aber gut meistern können. Neben dem Vorschlag der SP diskutierte
die Expertengruppe vier weitere Optionen: Seit 2003 fielen jährlich durchschnittlich
CHF 1.2 Mrd. an Kreditresten an, diese könne man für den Schuldenabbau verwenden.
Keine valable Option sei hingegen eine Steuererhöhung, zumal sowohl Mehrwertsteuer
als auch Einkommens- und Unternehmenssteuern relativ stark steigen müssten, um die
Differenz zu beheben. Eine Mehrwertsteuererhebung würde aber den Konsum
reduzieren und so die Konjunktur dämpfen und eine Unternehmenssteuererhöhung
führe zur Abwanderung von Unternehmen. Möglich sei ein zeitweiliges Einfrieren oder
gar Kürzen der höheren Löhne des Bundespersonals: Dies stelle eine gerechte
Lastenverteilung dar, zumal diese Berufe vom wirtschaftlichen Abschwung geschützt
seien. Als fünfte Option nahm die Expertengruppe den Vorschlag von Bundesrat Maurer
auf. Dieser wollte gemäss Medien die Schulden innert 10 bis 15 Jahren zurückzahlen und
die Gewinnausschüttungen der SNB, jährlich durchschnittlich CHF 1 bis 1.3 Mrd., fix für
den Schuldenabbau verwenden. Dadurch könnten Schulden in der Höhe von CHF 30
Mrd. in 25 Jahren abgebaut werden, argumentierte Maurer. Die Expertengruppe warnte
jedoch davor, die Unabhängigkeit der SNB infragezustellen. Sie wies aber darauf hin,
dass das Geld der SNB, sollte sich diese freiwillig für eine Beteiligung am
Schuldenabbau entscheiden, am besten direkt an die ALV geleitet werden sollte. In der
Sommersession 2020 sprach sich der Nationalrat als Erstrat für eine Motion der WAK-
NR (Mo. 20.3450) aus, gemäss welcher der Bund seinen Anteil aus der
Gewinnausschüttung der SNB vollständig für den Schuldenabbau verwenden müsse. 
Schliesslich gingen einige Vorschläge zur Frage ein, wie zusätzliche Einnahmen für die
Schuldentilgung generiert werden können: Die FDP empfahl, die Mehrwertsteuer zu
halbieren, um so den Konsum anzukurbeln und Konsumenten, Wirtschaft aber auch den
Staat zu unterstützten (Postulat Müller; fdp, LU; Po. 20.3214). Die Ratslinke reichte
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mehrere Vorstösse für eine Solidaritätssteuer ein, gemäss der die höchsten Vermögen
stärker belastet respektive eine erhöhte Kapitalgewinnsteuer erhoben werden sollte
(Motion de la Reussille (pda, NE; Mo. 20.3174); Motion der SP-Fraktion (Mo. 20.3203);
Motion Prezioso (egsols, GE; Mo. 20.3335); Motion Rytz (gp, BE; Mo. 20.3362). Die SVP-
Fraktion schlug ein fünfjähriges Ausgaben- und Aufgabenmoratorium vor (Mo. 20.3567)
und Lorenzo Quadri (lega, TI; Mo. 20.3272) beantragte die Streichung der
Kohäsionsmilliarde an die EU sowie die Reduktion von Beiträgen fürs Ausland, für den
Asylbereich und für Sozialausgaben an ausländische Personen.

Leichte Entwarnung gab es schliesslich Mitte August 2020, als der Bundesrat im
Nachtrag IIb zwar ausserordentlich nochmals CHF 770 Mio. beantragte, aufgrund der
ersten Hochrechnung 2020 gleichzeitig aber ankündigte, dass ein Teil der bereits
veranschlagten CHF 31 Mrd. nicht ausgeschöpft werden müssten. So benötige die ALV
vermutlich «nur» CHF 12.2 Mrd. statt 20.2 Mrd. und die EO CHF 2.3 Mrd. statt CHF 5.3
Mrd. und die Sanitätsmaterialbeschaffung koste CHF 1.1 Mrd. statt CHF 2.3 Mrd.
Insgesamt fielen somit ausserordentliche Ausgaben von CHF 17.8 Mrd. an. «Wir kommen
mit einem blauen Auge davon», erklärte Maurer. Damit könne sich auch die Kontroverse
um den Abbau der Schulden entschärfen, mutmassten die Medien: CHF 20 Mrd.
könnten beispielsweise mit den vermutlich jährlich durchschnittlich anfallenden CHF 1
bis 1.3 Mrd. der SNB und Kreditresten über CHF 700 Mio. bis 1 Mrd. in 10 Jahren
abgebaut werden; selbst nur mit den Kreditresten wäre ein Abbau in 20 bis 25 Jahren
möglich. Darum werde wohl 2021 kein Sparprogramm nötig sein, gab Bundesrat Maurer
gemäss Medien Entwarnung. Der Finanzminister verwies jedoch darauf, dass bezüglich
der tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen weiterhin grosse Unsicherheit herrsche.
Zudem war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, wie stark die Zahl der Corona-
Infektionen im Oktober 2020 wieder ansteigen würden.
So oder so wird sich die Corona-Krise auch auf das Bundesbudget 2021 auswirken.
Darin ging der Bundesrat ursprünglich von einem Defizit über CHF 1.1 Mrd. aus, nach
den Entscheidungen der Herbstsession reichte er jedoch Nachmeldungen über CHF 1.4
Mrd. nach. Auch viele Kantone budgetierten Defizite für das kommende Jahr, Bern und
Zürich rechneten gar mit Defiziten über CHF 630 Mio. respektive CHF 541 Mio. 20
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